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Leistungen und Finanzierung von Agroforstsystemen

� Mit AFS können landwirtschaftliche Flächen ökologisch und 
ästhetisch aufgewertet werden.

� Zusätzliche Leistungen müssen sich für den Landnutzer rentieren.

� Wie kann die Gesellschaft, die von einer Aufwertung der 
Agrarlandschaft profitiert, diese auch finanziell honorieren?



Förderung über ELER ab 2007?

Verordnung (EG) Nr. 1698/2005:
„Agroforstsysteme haben einen hohen ökologischen und 

gesellschaftlichen Wert [...]. Ihre Einrichtung sollte 
gefördert werden.“

� Förderung, die die Anlagekosten abdeckt, ist 
theoretisch möglich (Artikel 44)

� wurde in Baden-Württemberg nicht umgesetzt!



Agroforstsysteme als Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen?

� Moderne AFS können eine zeitgemäße Kompensations-
maßnahme darstellen.

� Einbindung der Landwirtschaft: effektiverer Einsatz finanzieller
Mittel (kein Flächenkauf), bessere Flächenverfügbarkeit, 
Maßnahme als Teil eines Nutzungssystems

Beispiel Streuobst:

Streuobstbäume als Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahme  

mangelnde Pflege vorhandener 
Streuobstbestände! 



Agroforstsysteme als Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen?

� AFS sind weniger pflegeintensiv als übliche Maßnahmen wie 
z.B. Streuobstbäume.
� AFS erbringen langfristig einen Ertrag � Interesse des 
Eigentümers an der Pflege, „Sparkasse“ für Gemeinden

� V.a. in Gunsträumen ist die Landwirtschaft oft doppelt vom 
Flächenverlust betroffen.
� AFS bieten eine Verbindung von Landwirtschaft und 
Naturschutz, nicht entweder/oder.

� Besonders intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen sind 
aufwertungswürdig, bisher übliche Maßnahmen sind aber oft 
schwierig mit der Nutzung zu vereinbaren. 
� AFS können die Möglichkeiten zur Aufwertung v.a. solcher
Flächen erweitern, die viel Potenzial für eine ökologische (und 
ästhetische) Aufwertung bieten.



Möglicher Beitrag von AFS

Beispiele aus Mecklenburg-Vorpommern:

Kompensationsschwerpunkte (Auswahl)

� Pufferung ökologisch empfindlicher Bereiche (z.B. Kleingewässer)
� Restrukturierung ausgeräumter Feldfluren
� Ergänzung vorhandener Hecken- und Gehölzsysteme 

(Quelle: Hinweise zur Eingriffsregelung, LUNG 1999)

Schutzgüter
1. Pflanzen und Tiere 
2. Landschaftsbild
3. Klima, Luft
4. Boden
5. Wasser 
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Einordnung von Agroforstsystemen

Orientierung an Biotoptypgruppe 
„Alleen, Baumreihen, Baumgruppen, Einzelbäume und 
Streuobstbestände“

Wünschenswert:
Definition von AFS und Aufnahme als eigenständige Maßnahme!



Welchen Wert hat ein Agroforstsystem, und wie 
sollte es finanziert werden?

� Muss ein Agroforstsystem sich allein durch seine Erträge für den
Landnutzer rechnen?

� Oder hat es zusätzliche, momentan nicht-monetäre, für die 
Gesellschaft jedoch wertvolle Werte?

� Wenn ja, wie sollten diese abgegolten werden?
Welche Möglichkeiten der finanziellen Honorierung sonstiger 
Leistungen sind denkbar?


